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Gesetz
über Raumentwicklung 
und Bauwesen (Bauge-
setz, BauG)

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau

beschliesst:

I.

Der Erlass SAR 713.100 (Ge-
setz über Raumentwicklung 
und Bauwesen [Baugesetz, 
BauG] vom 19. Januar 1993) 
(Stand 1. August 2013) wird 
wie folgt geändert:

2.3.2. Allgemeine Nut-
zungsplanung (Zonenpla-
nung)

2.3.2. Allgemeine Nut-
zungsplanung (Zonenpla-
nung)

Zustimmung

§  15
Ausscheidung von Nutzungszonen

Zustimmung

1 Die Gemeinden erlassen all-
gemeine Nutzungspläne (Zo-
nenpläne), die das Gemeinde-
gebiet in verschiedene Nut-
zungszonen einteilen und Art 
und Mass der Nutzung regeln.

1 Die Gemeinden erlassen all-
gemeine Nutzungspläne (Zo-
nenpläne),, die das Gemein-
degebiet in verschiedene Nut-
zungszonen einteilen und Art 
und Mass der Nutzung regeln.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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2
Sie können insbesondere 

ausscheiden:

a) Bauzonen, namentlich 
Wohn-, Kern-, Gewerbe-, In-
dustriezonen und Zonen für 
öffentliche Bauten und Anla-
gen;

b) Grünzonen;

c) Landwirtschaftszonen;

d) Weilerzonen;

e) Schutzzonen, namentlich 
Landschafts-, Natur- und 
Ortsbildschutzzonen sowie 
Zonen zum Schutz der Ge-
wässer;

f) Materialabbau- und Depo-
niezonen;

g) Gefahren- und Überflu-
tungszonen.
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3
Sie treffen für stark belastete 

kantonale Verkehrsachsen 
und die angrenzenden Bauzo-
nen Massnahmen zur Verbes-
serung der Wohnqualität und 
können zur Aufwertung der 
Strassen- und Freiräume wei-
tere Massnahmen vorsehen, 
wobei der Verkehrsfluss ge-
währleistet bleiben muss. Sie 
können namentlich eine ge-
eignete Anordnung der Nut-
zungen sowie einen zweck-
mässigen Baustandard von 
Gebäuden festlegen.

§  15a
Bedingte Einzonungen und Umzonungen

Zustimmung

1 Zur Realisierung von Bau-
vorhaben von übergeordnetem 
Interesse sind bedingte Einzo-
nungen und Umzonungen zu-
lässig, wenn sie auf die be-
sondere Eignung des Stand-
orts angewiesen sind.

2 Die bedingten Einzonungen 
und Umzonungen fallen ent-
schädigungslos dahin, wenn 
die Bauten und Anlagen nicht 
innert der festgelegten Frist 
fertiggestellt werden. Der Ge-
meinderat kann die Sicherstel-
lung der Kosten für die Wie-
derherstellung des ursprüngli-
chen Zustands verlangen.
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3
Der Gemeinderat erlässt 

einen Feststellungsentscheid 
über das Dahinfallen der Zo-
nenplanänderung und publi-
ziert diesen.

3
Der Gemeinderat erlässt 

einen Feststellungsentscheid 
über das Dahinfallen der Zo-
nenplanänderung Nutzungs-
planänderung und publiziert 
diesen.

§  34
Beiträge und Gebühren von Grundeigentü-
mern

Zustimmung

1 Die Gemeinden sind im Sin-
ne des Bundesrechts verpflich-
tet, von den Grundeigentü-
mern Beiträge an die Kosten 
der Erstellung und Änderung 
von Strassen zu erheben.

1bis Sie können von ihnen Bei-
träge an die Kosten der Son-
dernutzungspläne verlangen.

1ter
Sie können mit den Grund-

eigentümern vereinbaren, 
einmalige Beiträge für verur-
sacherbedingte Infrastruktur-
anlagen und Sonderleistungen 
des öffentlichen Verkehrs zu 
zahlen, soweit diese für die 
genügende Erschliessung er-
forderlich sind.
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2
Die Gemeinden und Ge-

meindeverbände können von 
den Grundeigentümern Beiträ-
ge an die Kosten der Erstel-
lung, Änderung und Erneue-
rung von Anlagen der Versor-
gung mit Wasser und elektri-
scher Energie sowie der Ab-
wasserbeseitigung erheben. 
Soweit die Kosten dadurch 
nicht gedeckt werden, sowie 
für den Betrieb, sind sie ver-
pflichtet, Gebühren zu erhe-
ben. Für Sanierungsmass-
nahmen, welche die Energie-
effizienz oder die Nutzung er-
neuerbarer Energien verbes-
sern, dürfen keine investitions-
abhängigen Gebühren erho-
ben werden.

2
Die Gemeinden und Ge-

meindeverbände können von 
den Grundeigentümern Beiträ-
ge an die Kosten der Erstel-
lung, Änderung und Erneue-
rung von Anlagen der Versor-
gung mit Wasser und elektri-
scher Energie sowie der Ab-
wasserbeseitigung erheben. 
Soweit die Kosten dadurch 
nicht gedeckt werden, sowie 
für den Betrieb, sind sie ver-
pflichtet, Gebühren zu erhe-
ben. Für Sanierungsmass-
nahmen, welche die Energie-
effizienz oder die Nutzung er-
neuerbarer Energien verbes-
sern, dürfen keine investitions-
abhängigen Gebühren erho-
ben werden.

2bis Die Beiträge und Gebühren 
werden von den Grundeigen-
tümern nach Massgabe der 
wirtschaftlichen Sondervorteile 
erhoben.

3 Die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren wird von den 
Gemeinden und Gemeinde-
verbänden geregelt, soweit 
keine kantonalen Vorschriften 
bestehen.
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4
Der Grosse Rat kann präzi-

sierende und ergänzende Vor-
schriften über Beiträge und 
Gebühren erlassen; er kann 
insbesondere Mindestansätze 
festsetzen.

5 Für Grundeigentümerbeiträ-
ge besteht auf den Grundstü-
cken, denen durch die Erstel-
lung, Änderung oder Erneue-
rung der Erschliessungsanla-
gen Vorteile erwachsen, ohne 
Eintrag im Grundbuch ein ge-
setzliches Grundpfandrecht, 
das allen eingetragenen Be-
lastungen vorgeht. Das ge-
setzliche Pfandrecht erlischt, 
wenn es nicht innert 2 Jahren 
nach Abschluss des gesamten 
Erschliessungswerks im 
Grundbuch eingetragen wird.
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§  48
Waldabstand

Zustimmung

1
Gegenüber Wäldern gelten 

folgende Abstände:

1
Gegenüber Wäldern gelten 

folgende Abstände:Der Wald-
abstand beträgt, ab Waldgren-
ze gemessen, mindestens

(mit Prüfungsauftrag zu § 48 
Abs. 1 lit. a: "Auf die zweite 
Lesung ist aufzuzeigen, wel-
che Auswirkungen die neue 
Formulierung bezüglich Wald-
abstand bei versiegelten Plät-
zen und Strassen genau hat.")

a) für Gebäude, gebäudeähnli-
che Bauten, Tankstellen, 
oberirdische Tanks und der-
gleichen mindestens 18 m;

a) für Gebäude, gebäudeähnli-
che Bauten, Tankstellen, 
oberirdische Tanks und der-
gleichen mindestens 18 4 m;
für

1. Kleinstbauten, Einfriedun-
gen, Anlagen der Garten-
und Aussenraumgestaltung 
und dergleichen, wenn sie 
mehr als nur ein minimales 
Fundament benötigen,

2. Terrainveränderungen und 
Stützmauern bis 80 cm Hö-
hendifferenz,

3. versiegelte Plätze und 
Strassen,
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b) für Kleinbauten, Kies- und 
andere Gruben, Steinbrüche, 
unterirdische Bauten, Anla-
gen und Bauteile, sowie Bau-
ten, Anlagen und Bauteile, 
die höchstens 80 cm über 
das massgebende Terrain 
hinausragen, mindestens 
8 m;

b) für Kleinbauten, Kies- und 
andere Gruben, Steinbrüche, 
unterirdische Bauten, Anla-
gen und Bauteile, sowie Bau-
ten, Anlagen und Bauteile, 
die höchstens 80 cm über 
das massgebende Terrain 
hinausragen, mindestens 8 
m; für

1. Klein- und Anbauten, unter-
irdische und Unterniveau-
bauten, Schwimmbäder und 
Materialabbaustellen,

2. Terrainveränderungen und 
Stützmauern über 80 cm bis 
1,80 m Höhendifferenz,

c) für Strassen 4 m; liegen zwi-
schen Fahrbahn und Wald 
Geh- oder Radwege, beträgt 
der Abstand 3 m. In Son-
dernutzungsplänen und kan-
tonalen Strassenbauprojek-
ten können diese Abstände 
herabgesetzt werden. Für 
Flurwege sind Abstandsun-
terschreitungen direkt ge-
stützt auf die waldgesetzli-
chen Bestimmungen zuläs-
sig.

c) für Strassen 4 18 m; liegen 
zwischen Fahrbahn für grös-
sere Bauten und Wald Geh-
oder Radwege, beträgt der 
Abstand 3 m. In Sondernut-
zungsplänen und kantonalen 
Strassenbauprojekten kön-
nen diese Abstände herab-
gesetzt werden. Für Flurwe-
ge sind Abstandsunterschrei-
tungen direkt gestützt auf die 
waldgesetzlichen Bestim-
mungen zulässigAnlagen.
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2
Die Nutzungspläne können 

grössere, gegenüber einzel-
nen Waldparzellen innerhalb 
der Bauzonen auch kleinere 
Waldabstände vorsehen.

2
Die Nutzungspläne können 

grössere, gegenüber einzel-
nen Waldparzellen innerhalb 
der Bauzonen auch kleinere 
Waldabstände vorsehenDas 
zuständige Departement kann 
für Strassen, Stützmauern und 
Terrainveränderungen im Ein-
zelfall die Zustimmung zur 
Bewilligung einer Abstandsun-
terschreitung direkt gestützt 
auf die waldgesetzlichen Best-
immungen erteilen.

3 Die Waldabstände werden ab 
Waldgrenze gemessen und 
sind mit allen Bauteilen, aus-
genommen denjenigen, wel-
che die Baulinien überschrei-
ten dürfen, einzuhalten.

3 Die Waldabstände werden ab 
Waldgrenze gemessen und 
sind mit allen Bauteilen, aus-
genommen denjenigen, wel-
che die Baulinien überschrei-
ten dürfen, einzuhalten.
Nutzungspläne können grös-
sere, gegenüber einzelnen 
Waldparzellen innerhalb der 
Bauzonen auch kleinere Ab-
stände vorsehen.
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4
Im Bereich von Bauten und 

Anlagen, die bereits den ge-
setzlichen Waldabstand unter-
schreiten, kann der Gemeinde-
rat mit Zustimmung des zu-
ständigen Departements aus-
nahmsweise die Unterschrei-
tung des Waldabstands bewil-
ligen. Bei der Interessenabwä-
gung sind namentlich die Sied-
lungs- und Freiraumqualität zu 
berücksichtigen.

§  63
Zustimmung und Bewilligung anderer Be-
hörden

Zustimmung

1 Der Gemeinderat hat Gesu-
che vor seinem Entscheid dem 
zuständigen kantonalen De-
partement vorzulegen und darf 
sie nur mit dessen Zustim-
mung bewilligen, sofern sie 
zum Gegenstand haben:

a) Abbau von Materialien wie 
Kies, Sand, Steinen, Erden 
und dergleichen;

b) Bauten und Anlagen, welche 
die Verkehrsverhältnisse auf 
Kantons- oder Nationalstras-
sen wesentlich beeinflussen 
können oder die im Bereich 
projektierter Kantonsstrassen 
liegen;
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c) Bauten und Anlagen, welche 
die Baulinien oder den ge-
setzlichen Abstand von Ge-
wässern, Wäldern, Kantons-
strassen oder Nationalstras-
sen nicht einhalten;

c) Bauten und Anlagen, welche 
die Baulinien oder den ge-
setzlichen Abstand von Ge-
wässern, Wäldern, Kantons-
strassen oder Nationalstras-
sen nicht einhalten oder den 
Gewässerraum beanspru-
chen;

d) Bauten und Anlagen an be-
stehenden oder projektierten 
Linien von Nebenbahnen;

e) Bauten und Anlagen aus-
serhalb von Bauzonen;

f) Bauten und Anlagen, die aus 
Gründen des Natur-, Land-
schafts- oder Ortsbildschut-
zes durch Dekret des Gros-
sen Rates einer kantonalen 
Prüfung unterstellt werden;

g) andere Bauten und Anlagen, 
sofern dieses oder ein ande-
res Gesetz eine Zustimmung 
des Kantons vorschreibt.

§  109
Grundsatz

Zustimmung

1 Bei Bau, Unterhalt und Be-
nutzung öffentlicher Strassen 
ist auf die Interessen der An-
stösser Rücksicht zu nehmen.
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2
Die Anstösser dürfen die öf-

fentlichen Strassen und den 
Verkehr auf ihnen weder durch 
Bauten, Anlagen, Einfriedi-
gungen, Bäume, Sträucher 
und sonstige Objekte noch 
durch Zuleiten von Wasser 
oder andere Vorkehren beein-
trächtigen. Der Regierungsrat 
kann in einer Verordnung die 
unzulässigen Tätigkeiten, Ein-
richtungen und Zustände nä-
her umschreiben.

2
Die Anstösser dürfen die öf-

fentlichen Strassen und den 
Verkehr auf ihnen weder durch 
Bauten, Anlagen, Einfriedi-
gungen, Einfriedungen, Bäu-
me, Sträucher und sonstige 
Objekte noch durch Zuleiten 
von Wasser oder andere Vor-
kehren beeinträchtigen. Der 
Regierungsrat kann in einer 
Verordnung die unzulässigen 
Tätigkeiten, Einrichtungen und 
Zustände näher umschreiben.

3 Der Kanton leistet Beiträge 
an Investitionen von Anstös-
sern für Wohn- und Gewerbe-
bauten an stark belasteten 
Verkehrsachsen, wenn die In-
vestitionen zu Einsparungen 
bei der gesetzlich vorgeschrie-
benen Lärmsanierung führen. 
Der Grosse Rat bestimmt 
durch Dekret Voraussetzun-
gen und Höhe der Beitrags-
leistungen.

§  110
Duldungspflichten der Anstösser

Zustimmung

1 Die Anstösser müssen fol-
gende Eingriffe dulden:

a) Massnahmen des Strassen-
baues und -unterhaltes, 
wenn diese sonst nur mit un-
verhältnismässigem Aufwand 
erfolgen könnten;



- 13 -

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 14. Januar 2015

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 
12. März 2015

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19. Mai 2015

b) mit der Benutzung der 
Strassen notwendig verbun-
dene, vom Bundesrecht zu-
gelassene Einwirkungen;

c) Vorkehren für die Abwen-
dung von unmittelbar dro-
henden Gefahren;

d) das Anbringen von Stras-
senbestandteilen für die Ver-
kehrsführung und -sicherheit 
und für die Ableitung des 
Wassers, namentlich Ver-
kehrssignale, Strassentafeln, 
Beleuchtungsanlagen, Ver-
messungszeichen und Lei-
tungen.

2 Wo keine Strassenentwässe-
rung besteht, müssen die an-
stossenden Grundstücke das 
Wasser von den öffentlichen 
Strassen abnehmen.

3 Zur Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit kann das zu-
ständige Departement bei 
Kantonsstrassen, der Ge-
meinderat bei Gemeindestras-
sen, im Bereich von Einmün-
dungen und Kreuzungen an-
ordnen, dass die anstossen-
den Grundstücke von sichtbe-
hindernden Bauten, Anlagen, 
Pflanzen, Einfriedigungen und 
weiteren Vorrichtungen freizu-
halten sind.

3 Zur Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit kann das zu-
ständige Departement bei 
Kantonsstrassen, der Ge-
meinderat bei Gemeindestras-
sen, im Bereich von Einmün-
dungen und Kreuzungen an-
ordnen, dass die anstossen-
den Grundstücke von sichtbe-
hindernden Bauten, Anlagen, 
Pflanzen, Einfriedigungen Ein-
friedungen und weiteren Vor-
richtungen freizuhalten sind.
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4
Die Pflicht zum Ersatz des 

durch diese Eingriffe verur-
sachten Schadens richtet sich 
nach den Vorschriften über die 
Enteignung.

§  111
Abstände

Zustimmung

1 Die vom Strassenmark ge-
messenen Abstände betragen:

a) für Bauten und Anlagen ge-
genüber Kantonsstrassen 
6 m, gegenüber Gemeinde-
strassen 4 m; die Gemein-
den können für Stützmauern, 
Böschungen und Parkfelder 
gegenüber Gemeindestras-
sen andere Abstände festle-
gen,

b) …

c) für Einfriedigungen bis zu 
80 cm Höhe gegenüber Kan-
tonsstrassen 1 m; gegenüber 
Gemeindestrassen 60 cm, 
wenn die Gemeinden nichts 
anderes festlegen,

c) für Einfriedigungen
Einfriedungen bis zu 80 cm 
Höhe gegenüber Kantons-
strassen 1 m; gegenüber 
Gemeindestrassen 60 cm, 
wenn die Gemeinden nichts 
anderes festlegen,
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d) für Einfriedigungen von 
mehr als 80 cm bis zu 
1.80 m Höhe und für einzel-
ne Bäume gegenüber Kan-
tonsstrassen 2 m; gegenüber 
Gemeindestrassen 60 cm, 
wenn die Gemeinden nichts 
anderes festlegen.

d) für Einfriedigungen
Einfriedungen von mehr als 
80 cm bis zu 1.80 m Höhe 
und für einzelne Bäume ge-
genüber Kantonsstrassen 
2 m; gegenüber Gemeinde-
strassen 60 cm, wenn die 
Gemeinden nichts anderes 
festlegen.

1bis Die Abstände gegenüber 
Gemeindestrassen gelten 
ebenfalls gegenüber Pri-
vatstrassen im Gemeinge-
brauch.

2 Durch Sondernutzungspläne, 
kantonale Nutzungspläne so-
wie Sichtzonen können die 
Abstände erhöht oder, na-
mentlich zum Schutz von Orts-
bildern, herabgesetzt oder 
aufgehoben werden.

3
Die Strasseneigentümer ha-

ben auf Verlangen der Grund-
eigentümer den Unterhalt von 
Landstreifen zwischen Einfrie-
digungen und Strassengren-
zen zu übernehmen.

3
Die Strasseneigentümer ha-

ben auf Verlangen der Grund-
eigentümer den Unterhalt von 
Landstreifen zwischen Einfrie-
digungenEinfriedungen und 
Strassengrenzen zu überneh-
men.
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4
Die für einzelne Bäume ge-

genüber Kantonsstrassen vor-
geschriebenen Abstände er-
mässigen sich um 1 m und der 
Abstand für Einfriedigungen 
wird aufgehoben, wo neben 
der Fahrbahn Geh- und Rad-
wege liegen.

4
Die für einzelne Bäume ge-

genüber Kantonsstrassen vor-
geschriebenen Abstände er-
mässigen sich um 1 m und der 
Abstand für Einfriedigungen
Einfriedungen wird aufgeho-
ben, wo neben der Fahrbahn 
Geh- und Radwege liegen.

§  112
Bestehende Bauten und Anlagen

Zustimmung

1 Wenn es die Verkehrssicher-
heit erfordert, kann der Stras-
seneigentümer, bei dem Ge-
meingebrauch zugänglichen 
Privatstrassen auch der Ge-
meinderat, verlangen, dass 
bereits bestehende Bauten, 
Anlagen, Einfriedigungen, 
Bäume und andere Pflanzen, 
die den Baulinien und Sichtzo-
nen oder den Vorschriften 
über Abstände und dem Ver-
bot der Beeinträchtigung wi-
dersprechen, innert angemes-
sener Frist beseitigt oder an-
gepasst werden.

1 Wenn es die Verkehrssicher-
heit erfordert, kann der Stras-
seneigentümer, bei dem Ge-
meingebrauch zugänglichen 
Privatstrassen auch der Ge-
meinderat, verlangen, dass 
bereits bestehende Bauten, 
Anlagen, Einfriedigungen, Ein-
friedungen, Bäume und ande-
re Pflanzen, die den Baulinien 
und Sichtzonen oder den Vor-
schriften über Abstände und 
dem Verbot der Beeinträchti-
gung widersprechen, innert 
angemessener Frist beseitigt 
oder angepasst werden.

2 Im Übrigen gelten die Best-
immungen über die Besitz-
standsgarantie.
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§  125
Grundsatz

Zustimmung

1
Bei Bau, Unterhalt und Be-

nutzung öffentlicher Gewässer 
ist auf die Interessen der An-
stösser Rücksicht zu nehmen.

2
Die Anstösser dürfen die öf-

fentlichen Gewässer und ihre 
Benutzung, den Wasserab-
fluss, die Uferwege und Ge-
hölze weder durch Bauten, 
Anlagen, Einfriedigungen, 
Bäume, Sträucher und sonsti-
ge Objekte noch durch andere 
Vorkehren beeinträchtigen. 
Der Regierungsrat kann in 
einer Verordnung die unzuläs-
sigen Tätigkeiten, Einrichtun-
gen und Zustände näher um-
schreiben.

2
Die Anstösser dürfen die öf-

fentlichen Gewässer und ihre 
Benutzung, den Wasserab-
fluss, die Uferwege und Ge-
hölze weder durch Bauten, 
Anlagen, Einfriedigungen, Ein-
friedungen, Bäume, Sträucher 
und sonstige Objekte noch 
durch andere Vorkehren be-
einträchtigen. Der Regierungs-
rat kann in einer Verordnung 
die unzulässigen Tätigkeiten, 
Einrichtungen und Zustände 
näher umschreiben.

§  127
Abstände

§  127
AbständeGewässerraum

Zustimmung zur Marginalie

1 Der Gewässerabstand für 
Bauten und Anlagen beträgt 
gegenüber

1 Der Gewässerabstand für 
Bauten und Anlagen beträgt 
gegenüberAls Gewässerraum 
wird das Gewässer mit seinen 
Uferstreifen bezeichnet. Die 
Breite des Uferstreifens be-
trägt:

Zustimmung

a) Flüssen 12 m, a) Flüssen 12 m15 m bei 
Rhein, Aare, Reuss und 
Limmat,

Zustimmung
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b) unvermarkten Bächen 6 m, b) unvermarkten Bächen 6 6 m 
bei Fliessgewässern, deren 
bestehende Gerinnesohle 
weniger breit ist als 2 m; die 
Gewässerraumkarte legt 
einen grösseren Gewässer-
raum fest, wenn das Bundes-
recht dies erfordert,

b) 6 m bei Fliessgewässern 
innerhalb Bauzonen, deren 
bestehende Gerinnesohle 
weniger breit ist als 2 m; 
liegen sie ausserhalb 
Bauzonen, beträgt der Ge-
wässerraum 11 m und der 
Mindestabstand für Bauten 
und Anlagen zum Rand der 
Gerinnesohle 6 m; die Ge-
wässerraumkarte legt einen 
grösseren Gewässerraum 
fest, wenn das Bundesrecht 
dies erfordert.

Zustimmung Zustimmung (zur Kommissi-
onsfassung) 

c) vermarkten Bächen 4 m. c) vermarkten Bächen 4 m.6 m 
bei eingedolten Gewässern,

Prüfungsantrag
Auf die zweite Beratung ist zu 
prüfen, welche Konsequenzen 
der Antrag auf Streichung von 
§ 127 Abs. 1 lit. c hat, im Sin-
ne, dass bei eingedolten Ge-
wässern auf einen Abstand im 
Sinne von Art. 41a Abs. 5 lit. b 
Gewässerschutzverordnung 
verzichtet würde.

Prüfungsantrag
Auf die zweite Beratung ist zu 
prüfen, ob es gestützt auf 
Bundesrecht möglich ist, § 127 
Abs. 1 lit c zu streichen

Zustimmung

Zustimmung

Zustimmung 

(Zustimmung zu beiden Prü-
fungsanträgen)

d) 15 m bei stehenden Gewäs-
sern mit einer Wasserfläche 
ab 0,5 ha; für kleinere Was-
serflächen wird kein Gewäs-
serraum festgelegt.

Zustimmung
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1bis
Bei künstlich angelegten 

Gewässern ohne besondere 
ökologische Bedeutung wird 
kein Gewässerraum festge-
legt.

1bis
Für Fliessgewässer wird 

kein Gewässerraum festge-
legt, wenn sie
a) künstlich angelegt und oh-

ne besondere ökologische 
Bedeutung sind,

b) ausserhalb Bauzonen lie-
gen und die bestehende 
Gerinnesohle nicht breiter 
ist als 50 cm; der Mindest-
abstand für Bauten und An-
lagen zum Rand der Gerin-
nesohle beträgt 6 m.

Zustimmung Zustimmung (zur Kommissi-
onsfassung)

(Prüfungsantrag: "Auf die 
zweite Beratung ist zu prüfen, 
ob § 127 Abs. 1bis lit. b bundes-
rechtskonform ist bzw. welche 
Anpassungen notwendig sind, 
damit er bundesrechtskonform 
ist.")

2 Die Abstände werden von 
der Grenze der Gewässer ge-
messen. Wenn diese nicht 
vermarkt sind, gelten die Ufer-
linien bei mittlerem Sommer-
wasserstand als Grenze.

2 Die Abstände werden von 
der Grenze der Gewässer ge-
messen. Wenn diese nicht 
vermarkt sind, gelten die Ufer-
linien Breite des Uferstreifens 
wird bei Fliessgewässern und 
bei stehenden Gewässern ab 
Rand der Gerinnesohle und 
bei mittlerem Sommer-
wasserstand als Grenze
Eindolungen ab Innenkante 
des Eindolungsbauwerks ge-
messen.

Zustimmung
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3
Innerhalb von Bauzonen dür-

fen unversiegelte Wege und 
andere Anlagen der Garten-
und Aussenraumgestaltung bis 
an die Grenze der Gewässer-
parzelle erstellt werden; die 
Anstösserpflichten (§§ 125 
Abs. 2 und 126 Abs. 1) dürfen 
dadurch nicht verletzt und die 
Zutrittsrechte und der Gewäs-
serunterhalt nicht erschwert 
werden.

3
Innerhalb von Bauzonen dür-

fen unversiegelte Wege und 
andere Anlagen Im Übrigen 
legt der Garten- und Aussen-
raumgestaltung bis an die 
GrenzeRegierungsrat in einer 
behördenverbindlichen Ge-
wässerraumkarte den Raum-
bedarf der Gewässerparzelle 
erstellt werden; die Anstösser-
pflichten (§§ 125 Abs. 2 und 
126 Abs. 1) dürfen dadurch 
nicht verletzt und die Zutritts-
rechte und der Gewässerun-
terhalt nicht erschwert werden
Fliessgewässer aufgrund ihrer 
Ökomorphologie nach Mass-
gabe der Gewässerschutzge-
setzgebung des Bundes fest. 
Die Höchstbreite des Uferstrei-
fens beträgt 15 m.

Zustimmung
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4
Die Nutzungspläne können 

vorsehen, dass die Abstände 
vergrössert, verringert oder 
aufgehoben werden.

4
Die Nutzungspläne können 

vorsehen, dass zuständige 
Behörde setzt die Abstände 
vergrössert, verringert oder 
aufgehoben werden. Vorschrif-
ten zum Gewässerraum in ih-
ren Nutzungsplänen und Was-
serbauprojekten um. Sie darf 
den Gewässerraum abwei-
chend von diesen gesetzlichen 
Bestimmungen und der Ge-
wässerraumkarte festlegen:

Zustimmung

a) aus Gründen des Hochwas-
serschutzes,

b) aus Gründen des Natur- und 
Landschaftsschutzes,

c) in dicht überbautem Gebiet, 
wenn raumplanerische Inte-
ressen dies rechtfertigen.

Prüfungsantrag: 
Der Regierungsrat wird beauf-
tragt, im Hinblick auf die zwei-
te Lesung einen Praxisleitfa-
den bezüglich Umgang mit 
dicht überbauten Gebieten 
unter Berücksichtigung der 
raumplanerischen und der 
bundesrechtlichen Vorgaben 
vorzulegen, damit die raupla-
nerischen Vorgaben in zentra-
len Räumen eingehalten wer-
den können.

Zustimmung Zustimmung
(Zustimmung zum Prüfungsan-
trag)

d) wenn weitere Gründe nach 
Massgabe der Gewässer-
schutzgesetzgebung des 
Bundes dies rechtfertigen.

Zustimmung Zustimmung (zur Kommissi-
onsfassung)
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§  128
Bestehende Bauten und Anlagen

Zustimmung

1
Wenn die öffentlichen Inte-

ressen es erfordern, kann der 
Gewässereigentümer verlan-
gen, dass bereits bestehende 
Bauten, Anlagen und Einfrie-
digungen, die den Vorschriften 
widersprechen, innert ange-
messener Frist beseitigt oder 
angepasst werden.

1
Wenn die öffentlichen Inte-

ressen es erfordern, kann der 
Gewässereigentümer verlan-
gen, dass bereits bestehende 
Bauten, Anlagen und Einfrie-
digungen,Einfriedungen, die 
den Vorschriften widerspre-
chen, innert angemessener 
Frist beseitigt oder angepasst 
werden.

2 Im Übrigen gelten die Best-
immungen über die Besitz-
standsgarantie.

§  170
Übergangsrecht zur Nutzungsplanung

Zustimmung

1 Auf laufende kantonale Nut-
zungsplanungen ist das neue 
Recht anzuwenden.
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2
Die Gemeinden können 

Grundstücke, die zur Anpas-
sung an das Bundesgesetz 
über die Raumplanung 1) von 
der Bauzone ausgeschlossen 
werden müssen, in eine Über-
gangszone einweisen, wenn 
sie nicht aus überwiegenden 
Interessen einer andern Zone 
zuzuordnen sind. Bauten und 
Anlagen sind nur nach Art. 24 
des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung 2) zulässig. Die 
Eigentümer können frühestens 
10 Jahre nach der Genehmi-
gung des allgemeinen Nut-
zungsplans (Zonenplans) eine 
Überprüfung der Zoneneintei-
lung verlangen.

2
Die Gemeinden können 

Grundstücke, die zur Anpas-
sung an das Bundesgesetz 
über die Raumplanung 3) von 
der Bauzone ausgeschlossen 
werden müssen, in eine Über-
gangszone einweisen, wenn 
sie nicht aus überwiegenden 
Interessen einer andern Zone 
zuzuordnen sind. Bauten und 
Anlagen sind nur nach Art. 24 
des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung 4) zulässig. Die 
Eigentümer können frühestens 
10 Jahre nach der Genehmi-
gung des allgemeinen Nut-
zungsplans (Zonenplans) eine 
Überprüfung der Zoneneintei-
lung verlangen.

3 Die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beim Grossen Rat 
hängigen Verfahren betreffend 
Genehmigung kommunaler 
Sondernutzungspläne werden 
nach bisherigem Recht zu En-
de geführt.

                                                  
1)

SR 700
2)

SR 700
3)

SR 700
4)

SR 700

http://www.lexfind.ch/link/Bund/700/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/700/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/700/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/700/de
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4
Kantonale und kommunale 

Nutzungspläne, die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes in Kraft 
getreten sind, können dem 
Verwaltungsgericht nicht mehr 
zur Überprüfung unterbreitet 
werden.

5

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I.

Zustimmung

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführerin


